
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1984/1/25 3Ob180/83,
2Ob3/84

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1984

Norm

ZPO §502 Abs4 Z1 HIV2

Rechtssatz

Hat das Gericht zweiter Instanz nicht ausgesprochen, daß der Wert des Beschwerdegegenstandes S 300000,-- nicht

übersteigt, das Rechtsmittel jedoch nach Z 1 zugelassen, bedarf es keiner Rückleitung des Aktes an die zweite Instanz.

Entscheidungstexte

3 Ob 180/83

Entscheidungstext OGH 25.01.1984 3 Ob 180/83

Veröff: SZ 57/22

2 Ob 3/84

Entscheidungstext OGH 29.02.1984 2 Ob 3/84
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